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1ANTRÄGE NACH SACHGEBIETEN

A 030
Lfd.-Nr. 1126

DGB-Bezirksvorstand Berlin-Brandenburg

Beschluss des DGB-Bundeskongresses:
Annahme als Material zu Antrag A 001

Gesetzlicher Mindestlohn

Der DGB Bundeskongress soll sich dafür einsetzen, dass in
Deutschland ein flächendeckender, bundesweit einheitlicher,
gesetzlicher Mindestlohn von mindestens 8,50 € eingeführt
wird. Eine Differenzierung nach Regionen, nach dem Alter
oder vorangegangenem Status des Beschäftigten darf kei
nesfalls erfolgen.

Die Höhe eines allgemeinen gesetzlichen Mindestlohnes muss
regelmäßig überprüft und in der Regel jährlich an veränderte
Rahmenbedingungen angepasst werden.

Begründung:

In  der  aktuellen  Debatte  werden  Versuche  unternommen,
die  Idee  eines  allgemeinen, existenzsichernden Mindestloh
nes durch regionale Differenzierungen zu untergraben.
Dabei wird bewusst in Kauf genommen, die ostdeutschen
Länder als Sondergebiet darzustellen, in denen Lebenshal
tungskosten angeblich geringere Lohnhöhen rechtfertigen.
Richtig ist allenfalls, dass in manchen Metropolregionen durch
hohe Mieten besonders hohe Lebenshaltungskosten bestehen.
Die Annahme, im Bayerischen Wald oder im Emsland seien ge
nerell Lebenshaltungskosten höher, als beispielsweise in
Potsdam und Umgebung, ist absurd. Die Arbeitskraft in den
ostdeutschen Ländern ist genauso wertvoll wie anderswo.
Das gilt ebenso für die Arbeitskraft eines jungen Menschen,
der nicht weniger Mindestlohn bekommen darf als ein Leben
sälterer.
Eine Ausbildung muss durch die Einkommens- und Arbeits
platzchancen attraktiv ausgestaltet sein, die sich an eine
erfolgreich absolvierte Ausbildung anschließen und nicht in
dem jüngeren Menschen ein existenzsichernder Lohn vorent
halten wird.
Der DGB verfolgt die Mindestlohnforderung von 8,50 € seit
seinem letzten Kongress vor vier Jahren. Seither hat es eine
deutliche Teuerung gegeben. Deshalb kann ein Lohn von 8,50
€ nur ein Einstieg in den Mindestlohn sein, der schnell weiter
entwickelt werden muss, damit er seiner Funktion der Exis
tenzsicherung gerecht werden kann.
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